
 

  

Antrag auf Mitgliedschaft    im Polyamoren Netzwerk e.V.  
  
Hiermit beantrage ich ab ____________ meine Aufnahme im Polyamoren Netzwerk e.V. als  

  

  
   Stimmberechtigtes Mitglie d  

  
    

Kurzname     

Anrede     

Vorname*     

Name*     

Straße*    
  Hausnr.*    

PLZ*    Ort*     

Land*     

Email*     

Telefon *    

Geburtsdatum*     

  

Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.  Nicht 
mit * markierte Felder sind freiwillige Angaben.  
  

Mit Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich an und bin einverstanden mit  
- Der Satzung des Vereins (siehe Anlage1)  
- Dass der Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informationen an o.g. E-Mail-Adresse 

übermittelt  
- Der Datenschutzbelehrung (siehe Anlage 2 sowie Datenschutzerklärung auf der Webseite 

www.polyamory.de)  

• Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 

ausschließlich für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen der  
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den Regelungen der Vereinssatzung bin ich 

einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von 

mir zu erhalten. Meine Daten werden spätestens 2 Jahre nach meinem Austritt aus dem 

Verein gelöscht, soweit es nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen betrifft oder zur Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.   

• Ich habe jederzeit das Recht das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und 

Zweck meiner gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten.   

• Ich habe außerdem das Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu 

verlangen. Zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz erhalte ich Anlage 2 zum 

Mitgliedsantrag   

• Außerdem kann ich mich unter datenschutz@polyamory.de an den Verein wenden.   
• Des Weiteren steht mir ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu  

                   
         
Ort, Datum          Unterschrift  
  
Falls zutreffend: Ich bin bereits auf www.polyamory.de registriert, mein Benutzername bzw. verwendete Email 
dort lautet:  

 
                         

 Erf./Liste      Beitrag bez. am/bis    

http://www.polyamory.de/
http://www.polyamory.de/
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Datenschutzrechtliche Informationen  zur Verarbeitung 

Deiner personenbezogenen Daten  im Rahmen Deiner 

Vereinsmitgliedschaft  
(Anlage 2 zum Mitgliedsantrag)  
  

Hiermit informiert Dich der Verein Polyamores Netzwerk e.V. (PAN) über die Nutzung und 

Verarbeitung der von Dir angegebenen bzw. angeforderten personenbezogenen Daten. Für 

uns ist Transparenz unseres Handelns gegenüber unseren Mitgliedern und natürlich der 

Schutz Deiner persönlichen Daten sehr wichtig. Mit den folgenden Informationen kommen 

wir zudem unseren Verpflichtungen im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung nach:  

  

 

1.  Verantwortlich für die Datenverarbeitung  

ist der Verein  

Polyamores Netzwerk e.V.  

Gudrun Hittinger 

Am Schlichtebach 176 

72336 Balingen  

 

unter:   

vorstand20@polyamor.org 

  

Den Zuständigen für Datenschutz in unserem Verein erreichst Du unter:  

datenschutz@polyamory.de  

  

  

 

2. Angaben für die Mitgliedschaft  

Damit wir Deine Mitgliedschaft entsprechend verwalten können, verarbeiten wir auf 

Rechtsgrundlage Deiner Mitgliedschaft bei uns nach Art. 6 Abs. 1a und b folgende Deiner 

angegebenen persönlichen Daten. Fehlende Angaben zu Deinen personenbezogenen Daten 

können zur Ablehnung der Aufnahme in den Verein führen.  

• Vor- und Nachname  

• Anschrift  

• E-Mail-Adresse  

• Geburtsdatum  

 

 

 

 



 

Wir verwenden diese Daten ausschließlich für die berechtigen Vereinszwecke zur 

Verwaltung und Betreuung Deiner Mitgliedschaft.  

 

• Feststellung der Beitragszahlung  

• Versand von E-Mails (für Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informationen über 

den Verein und Veranstaltungen. Nicht zu Werbezwecken)  

• zur Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher Pflichten   

Eine Weitergabe Eurer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu 

Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.  

  

3. Dauer der Speicherung:   

Diese Daten werden von uns solange gespeichert, wie Du bei uns Mitglied bist. Deine Daten 

werden zwei Jahre nach Beendigung Deiner Mitgliedschaft im PAN gelöscht  

Bitte beachte, dass zahlreiche Aufbewahrungsfristen bedingen, dass Daten weiterhin 

gespeichert werden müssen. Dies betrifft insbesondere steuerrechtliche  

Aufbewahrungspflichten. Sofern keine weitergehenden Aufbewahrungspflichten bestehen, 

werden die Daten nach Zweckerreichung routinemäßig gelöscht.  

Hinzu kommt, dass wir Daten aufbewahren können, wenn Du uns hierfür Deine Erlaubnis 

erteilt hast oder wenn es zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt und wir Beweismittel 

im Rahmen gesetzlicher Verjährungsfristen nutzen, die bis zu dreißig Jahre betragen können; 

die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.  

  

4. Einwilligung in die Verarbeitung von weiteren, angegebenen Daten:  

Im Rahmen der Vereinstätigkeit möchten wir darüber hinaus folgende Deiner Daten 

verarbeiten. Dazu ist Deine Einwilligung erforderlich (Art. 6 Abs. 1 a EU-DSGVO). Bitte kreuze 

an, welcher Datenverarbeitung Du zustimmst:  

 Anrede  

 Kurzname  

 Telefonnummer/n  

  

zum Zweck   

• Verwaltung und Betreuung Deiner Mitgliedschaft.  

• Ansprache in Anschreiben und auf Veranstaltungen  

  

Eine Weitergabe Eurer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der 

Werbung, erfolgt nicht.  

Die Daten werden analog wie die notwendigen Daten (siehe Punkt 3.) gespeichert und 

gelöscht.  

  



 

  

5. Deine Rechte:  

• Du hast das Recht, die Einwilligung (auch einzelner Punkte) jederzeit zu widerrufen.  

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in der Zeit vor dem Widerruf wird durch diesen  

nicht rückwirkend beseitigt. Den Widerruf richte bitte an den Vorstand, gerne in 

Textform  
  

• Selbstverständlich hast Du jederzeit das Recht auf Auskunft über die Dich 

betreffenden, von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie deren Herkunft 

und auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten.   

• Auch kannst Du uns mitteilen, sofern Du die Verarbeitung Deiner Daten einschränken 

möchtest.   

• Darüber hinaus hast Du jederzeit das Recht der weiteren Verarbeitung Deiner 

personenbezogenen Daten zu widersprechen. Den Widerspruch kannst Du formlos an 

den Vorstand oder ggf. an den Datenschutzbeauftragten in schriftlicher Form senden. 

Diese findest Du unter Punkt 1.  

• Du hast das Recht, von uns auf Nachfrage die über Dich bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zu erhalten oder dass wir die Daten an einen anderen Verantwortlichen 

übermitteln.  

• Für den Fall, dass Du die Ansicht vertrittst, dass die Verwendung Deiner Daten 

rechtswidrig erfolgt ist, hast du nach Art. 77 DSGVO das Recht, Dich bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In unserem Fall das Bayerische  

Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) unter  

 

https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html  

 

 
 

  

Die Nicht-Bereitstellung Deiner Daten mit Ausnahme der Angabe von   

• Vor- und Nachname  

• Wohnort  

• E-Mail-Adresse hat keine Auswirkungen auf Deine Mitgliedschaft oder auf Deine 

Rechte als Mitglied in unserem Verein.  

  
  

__________________________________  __________________________________  

Ort, Datum  Unterschrift Mitglied  
  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html


 

A K T U E L L E S A T Z U N G (Anlage1 zum Mitgliedsantrag)  

P R Ä A M B E L  

Der Polyamores Netzwerk e.V. unterstützt Menschen, die in einvernehmlichen und 

verantwortungsvollen Liebesbeziehungen zu mehreren Menschen leben oder dies anstreben. 

Dies geschieht durch Öffentlichkeitsarbeit, der Organisation von Kongressen und Treffen im 
deutschsprachigen Raum; der Verein betreibt eine Online-Präsenz. Die Mitgliedschaft steht 

grundsätzlich Jedem offen.  

1 .  A L L G E M E I N E V O R S C H R I F T E N  

1 . 1 . N A M E , S I T Z , G E S C H Ä F T S J A H R  

Der Verein führt den Namen „Polyamores Netzwerk“, abgekürzt „PAN“.  

Der Verein wurde nach seiner Gründungsversammlung beim Registergericht (Amtsgericht Nürnberg) 

in das Vereinsregister eingetragen. Nach der Eintragung wurde der Namenszusatz ,,eingetragener 

Verein'' in der abgekürzten Form ,,e.V.'' hinzugefügt.  

Sitz des Vereins ist die Stadt Nürnberg. Geschäftsjahr 
ist das Kalenderjahr.  

1 . 2 . Z W E C K D E S V E R E I N S  

Zweck des Vereins ist die Förderung der Wissenschaft, Forschung und Bildung bzw. Volksbildung. Der 

Satzungszweck wird verwirklicht durch Öffentlichkeitsarbeit, der Organisation von regionalen und 

überregionalen Treffen, die Vernetzung existierender Treffen, und der Unterstützung von 

Arbeitsgruppen.  

Die Förderung erfolgt des Weiteren durch die Veranstaltung von Messen, Kongressen, 

Diskussionsforen, Seminaren und Vorträgen. Der Verein stellt eine Literatursammlung zur Verfügung 

und unterstützt wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Mehrfachbeziehungen.  

1 . 3 . G E M E I N N Ü T Z I G K E I T  

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder als 

solche erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Alle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins als Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

Zuwendungen an Mitglieder im Rahmen einer Aufwandsentschädigung oder Ähnlichem bedürfen in 
jedem Fall der Zustimmung der Mitgliederversammlung.  

1 . 4 . N U T Z U N G M O D E R N E R K O M M U N I K A T I O N S M I T T E L  

Der Verein verwendet für interne wie externe Kommunikation bevorzugt das Internet. In dieser 
Satzung ist daher der Begriff „schriftlich“ alternativ zu verstehen als „mit signierter E-Mail“.  

  

1 . 5 . D A T E N S C H U T Z  



 

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 

EUDatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 

verarbeitet.     

Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 

Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:   

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,   

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,   

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,   

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,   

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und   

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.    

 Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden 

Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 

Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.    

Des Weiteren verweisen wir auf die Datenschutzerklärung auf der Webseite des Pan e.V.:  

https://polyamory.de/datenschutzerklaerung  

2 . V E R E I N S M I T G L I E D S C H A F T  

2 . 1 . B E G R Ü N D U N G D E R M I T G L I E D S C H A F T  

Es besteht die Möglichkeit zur Fördermitgliedschaft oder zur stimmberechtigten Mitgliedschaft. 

Mitglieder des Vereins können juristische Personen und natürliche Personen, die das 14. Lebensjahr 

vollendet haben, werden.  

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Der 

Vorstand ist jedoch gehalten, die Aufnahme nur aus wichtigem Grund zu verweigern.  

Hat der Vorstand die Aufnahme abgelehnt, so kann der Mitgliedschaftsbewerber zur nächsten 
Mitgliederversammlung Einspruch einlegen. Die Mitgliederversammlung entscheidet abschließend 

über die Aufnahme oder Nichtaufnahme.  

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aushändigung oder Übersendung der Mitgliedskarte oder einer 
entsprechenden Bestätigung. Die Mitgliedschaft ruht bis zur Bezahlung des Mitgliedsbeitrags.  

 

2 . 2 . A U S T R I T T D E S M I T G L I E D S  

Mitglieder sind jederzeit zum Austritt aus dem Verein berechtigt.  

Die Austrittserklärung ist schriftlich an ein Vorstandsmitglied zu richten. Der Austritt wird mit seiner 

Kenntnisnahme durch den Vorstand wirksam. Über den Zeitpunkt hinaus gezahlte Mitgliedsbeiträge 

fallen an den Verein. Ein Anspruch auf Erstattung des Mitgliedsbeitrags besteht nicht.  

2 . 3 . A U S S C H L U S S A U S D E M V E R E I N  

Der Verein kann die Mitgliedschaft durch den Ausschluss eines Mitglieds beenden.  

Der Ausschluss ist nur aus wichtigem Grund zulässig, insbesondere, wenn das Mitglied in erheblichem 

Maße oder wiederholt gegen die Satzung und damit gegen den Zweck des Vereins verstoßen hat.  



 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand durch einstimmigen Beschluss.  

Vor der Beschlussfassung ist dem betroffenen Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist 

Gelegenheit zu geben, sich zu den schriftlich mitgeteilten Ausschlussgründen vor dem Vorstand zu 
äußern.  

Der Beschluss über den Ausschluss ist zu begründen und dem betroffenen Mitglied bekannt zu 

machen.  

Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die nächste 
Mitgliederversammlung zu. Die Berufung ist schriftlich innerhalb einer Frist von einem Monat ab 

Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand einzulegen. Die Berufung hat aufschiebende 

Wirkung, jedoch ruht währenddessen die Mitgliedschaft.  

Die Mitgliedschaft ist beendet, wenn die Berufungsfrist versäumt wird oder wenn die 
Mitgliederversammlung den Ausschluss mit der erforderlichen 2/3-Mehrheit bestätigt.  

2 . 4 . R E C H T E D E R M I T G L I E D E R  

Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und dessen Unterstützung im 

Rahmen der satzungsmäßigen Aufgaben des Vereins in Anspruch zu nehmen.  

Fördermitglieder haben das Recht, Vorschläge zu Aktivitäten des Vereins zu machen und 
Informationen zu erhalten, insbesondere über die Verwendung der Förderbeiträge. Sie erhalten 

deswegen in regelmäßigen Abständen schriftliche Informationen über die Entwicklung der Arbeit des 
Vereins. Fördermitglieder haben auf Mitgliederversammlungen Rederecht, jedoch kein Stimmrecht.  

Es wird kein aktives Engagement von ihnen erwartet.  

Stimmberechtigte Mitglieder haben Antragsrecht, Stimmrecht und aktives wie passives Wahlrecht auf 

den Mitgliederversammlungen. Sie haben das Recht gemäß §3.2 außerordentliche 
Mitgliederversammlungen einzuberufen. Ein aktives Engagement im Verein wird begrüßt.  

2 . 5 . P F L I C H T E N D E R M I T G L I E D E R  

Jedes Mitglied verpflichtet sich zur pünktlichen Zahlung des vom Vorstand und der 

Mitgliederversammlung festgelegten jährlichen Mitgliedsbeitrags.  

Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zahlungsaufforderung, so ruhen die aus 

der Mitgliedschaft erwachsenen Rechte bis zum Eingang der Zahlung.  

2 . 6 . M I T G L I E D S B E I T R Ä G E  

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird vom Vorstand in einer Beitragsordnung festgelegt.  

Die Beitragsordnung kann zwischen Fördermitgliedern und regulären Mitgliedern, sowie zwischen 
natürlichen Personen, Firmenmitgliedern und Verbandsmitgliedern unterscheiden. Die Beitragshöhe 

kann hierbei von Einkommen, Jahresumsatz, bzw. Mitgliederzahl abhängig sein.  

Die Beitragsordnung muss vor ihrem Inkrafttreten von der Mitgliederversammlung bestätigt werden. 

Mitgliedsbeiträge sind zu Beginn eines jeden Jahres fällig. Der Vorstand kann für unterjährig 

eingetretene Mitglieder einen anteiligen Beitrag festlegen.  

Die Fördermitgliedschaft gilt jeweils für ein Kalenderjahr und wird automatisch verlängert, wenn die 

Mitgliedschaft bis zum 31. Dezember eines Jahres nicht gekündigt wurde. Die stimmberechtigte 
Mitgliedschaft kann zu jedem Monatsende unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Wochen 

gekündigt werden.  

2 . 7 . S T R E I C H U N G A U S D E R M I T G L I E D E R L I S T E  

Die Mitgliedschaft kann auch durch Streichung enden. Eine Streichung kann erfolgen, wenn das 

Mitglied mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags trotz zweimaliger Mahnung mindestens drei Monate 

im Rückstand ist.  



 

3 . O R G A N E  

Organe des Vereins sind  

• der Vorstand  

• die Mitgliederversammlung.  

3 . 1 . V O R S T A N D  

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden sowie dem 

Schatzmeister.  

Die Vorstandsmitglieder müssen natürliche Vereinsmitglieder sein.  

Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
in offener Abstimmung gewählt, es sei denn ein Mitglied verlangt eine geheime Abstimmung. Sie 

bleiben solange im Amt, bis satzungsgemäß ein neuer Vorstand bestellt ist. Sollte ein  

Vorstandsmitglied längerfristig nicht erreichbar sein, so hat es dies nach Möglichkeit dem Vorstand 

mitzuteilen. Durch einfachen Mehrheitsbeschluss der übrigen Vorstandmitglieder erlischt sodann sein 

Vorstandsmandat.  

Die Mitglieder wählen außerdem zwei Ersatz-Vorstände, die nachrücken, wenn ein Vorstandsmitglied 

vor Ende der regulären Amtszeit aus dem Vorstand ausscheidet.  

3 . 1 . 1 . A U F G A B E N D E S V O R S T A N D S  

Der Vorstand führt die Vereinsgeschäfte ehrenamtlich.  

Der Vorstand hat die ihm durch Gesetz und diese Satzung zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Der 

Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter 

jeweils einzeln vertreten. Der stellvertretende Vorsitzende wird im Innenverhältnis angewiesen, von 
seiner Vertretungsbefugnis nur im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden Gebrauch zu machen. 

Dies gilt auch für alle anderen Aufgaben, die das Gesetz oder diese Satzung dem 

Vorstandsvorsitzenden zuweist.  

3 . 1 . 2 . B E S C H L U S S F A S S U N G D E S V O R S T A N D S  

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen. Für die Beschlussfassung gilt das 

Konsensprinzip. Sollte ein Konsens nicht erreichbar sein, ist eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen.  

Der Vorstand soll mindestens alle vier Monate eine Vorstandssitzung abhalten. Zu diesen Sitzungen 

lädt der Vorsitzende schriftlich ein. Vorstandssitzungen können fernschriftlich, in Ausnahmefällen 
auch telefonisch durchgeführt werden.  

Über den Inhalt der Vorstandssitzungen ist vom Vorsitzenden eine Niederschrift zu fassen und zu 

unterschreiben.  

Beschlüsse können schriftlich oder fernschriftlich gefasst werden. Das Beschlussergebnis ist vom 
Vorsitzenden in einem Protokoll zu dokumentieren.  

Datenschutz: Die Mitglieder des Vorstandes und Orga-Teams sind verpflichtet eine 

Datenschutzerklärung zu unterschreiben. Der Vorstand kann Aufgaben, die den Umgang mit sensiblen 
Daten beinhalten an Mitglieder des Orga-Teams delegieren.  

3 . 2 . M I T G L I E D E R V E R S A M M L U N G  

Einmal pro Jahr muss eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden.  

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn dies das Interesse des 

Vereins erfordert, wenn ein Vorstandsmitglied vorzeitig ausgeschieden ist und kein Ersatzmitglied 
vorhanden ist, oder wenn mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich vom 



 

Vorstand unter Angabe von Zweck und Grund einer Mitgliederversammlung deren Einberufung 

verlangt hat.  

Zuständig für die Festlegung der vorläufigen Tagesordnung und für die Einberufung der 
Mitgliederversammlung ist der Vorstand.  

Zur ordentlichen Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von vier Wochen, zu einer 

außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Frist von zwei Wochen unter Bekanntgabe der 

Tagesordnung schriftlich einzuladen.  

Mitgliederversammlungen können fernschriftlich abgehalten werden, soweit keine wichtigen Gründe 

dagegen sprechen. Dies gilt nicht, wenn wenigstens ein Sechstel der stimmberechtigten Mitglieder 

eine herkömmliche Versammlung verlangt.  

3 . 2 . 1 . A U F G A B E N D E R M I T G L I E D E R V E R S A M M L U N G  

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für  

• Satzungsänderungen,  

• Entlastung des Vorstands  

• Wahl der Vorstandsmitglieder  

• Erlass der Beitragssatzung  

• Beschlussfassung über die Verwendung des Vereinsvermögens im Rahmen dieser 
Satzung  

• Aufnahme eines Mitglieds nach Berufung des abgelehnten Aufnahmebewerbers    

 Ausschluß eines Mitglieds nach fristgerechter Berufung des betroffenen Mitglieds   

 Auflösung des Vereins.  

3 . 2 . 2 . E I N B E R U F U N G U N D A B L A U F  

Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Nicht volljährige Mitglieder stimmen durch ihren 

gesetzlichen Vertreter ab. Mitglieder, deren Mitgliedschaft ruht, haben kein Stimmrecht. Die 

Versammlungsleitung wird gewählt.  

Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Vollmachten können nur 

anderen Mitgliedern erteilt werden, wobei ein Mitglied maximal ein anderes Mitglied vertreten darf. 

Vollmachten müssen schriftlich erteilt werden und an die Versammlungsleitung und in Kopie an den 

Vertreter geschickt werden.  

Es entscheidet die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ersichtlich 

ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt.  

Zur Beschlussfassung über die Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 2/3, für die 

Beschlussfassung über die Änderung des Zwecks des Vereins und über dessen Auflösung ist eine 
Mehrheit von 3/4 erforderlich.  

Die Wahl des Vorstands ist für jede Vorstandsposition einzeln durchzuführen. Stehen mehrere 

Kandidaten zur Verfügung, so sind alle Kandidaten auf den Stimmzetteln aufzuführen. Jedes 

stimmberechtigte Vereinsmitglied hat eine Stimme. Entfällt beim ersten Wahlgang nicht die absolute 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf einen Kandidaten, so hat zwischen den beiden Kandidaten, 

auf die die meisten Stimmen entfallen sind, eine Stichwahl zu erfolgen. Gewählt ist der Kandidat, der 

in der Stichwahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt.  

Die Mitgliederversammlung kann beschließen, ein anderes demokratisches Wahlverfahren zu 

verwenden. Dazu ist eine Mehrheit von 3/4 erforderlich.  

3 . 2 . 3 . V E R S A M M L U N G S N I E D E R S C H R I F T  

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Verlaufs- und ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, 

das vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterschreiben ist. Der Schriftführer wird zu 
Beginn der Versammlung von den Mitgliedern gewählt.  



 

Eine Abschrift des Versammlungsprotokolls ist den Mitgliedern innerhalb von vier Wochen nach der 

Versammlung schriftlich zu übersenden.  

Geht innerhalb von zwei weiteren Wochen kein Einspruch ein, gilt das Protokoll als genehmigt.  

4 . S C H L U S S V O R S C H R I F T E N  

4 . 1 . A U F L Ö S U N G D E S V E R E I N S  

Über die Auflösung des Vereins kann nur in einer mit diesem Tagesordnungspunkt einberufenen 
außerordentlichen Mitgliederversammlung Beschluss gefasst werden.  

Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit von 4/5 der stimmberechtigen Mitglieder erforderlich. Ist 

die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, so ist vor Ablauf von vier Wochen seit diesem Versammlungstag 

eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese weitere 
Versammlung darf frühestens zwei Monate nach der ersten Mitgliederversammlung stattfinden. In 

der Einladung ist darauf hinzuweisen, dass die neue Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die 

Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist.  

4 . 2 . L I Q U I D A T I O N  

Die Liquidation obliegt dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter.  

4 . 3 . A N F A L L D E S V E R E I N S V E R M Ö G E N S  

Das nach der Liquidation verbleibende Vereinsvermögen fällt zu gleichen Teilen dem „Bisexuelles 
Netzwerk e.V“ (Frankfurt/Main) und dem „Dunkelziffer e.V.“ (Hamburg) zu, die es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben.  

Existiert einer der Begünstigten nicht mehr oder ist er nicht mehr als gemeinnützig anerkannt, fällt 

das Vereinsvermögen vollständig dem jeweils anderen Verein zu.  

   

  


